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(54) Fußbodenprofilanordnung mit Gelenk

(57) Es wird eine Fußbodenprofilanordnung, insbe-
sondere zur Überbrückung einer Fuge zwischen anein-
ander angrenzenden Fußbodenbelägen angegeben, mit
einem Basisprofil (1), einem Abdeckprofil (3) mit minde-
stens einem seitlich abstehenden Abdeckflügel (12, 13),
sowie einer Steganordnung (2) als Verbindung zwischen

dem Basisprofil (1) und dem Abdeckprofil (3), und mit
einer Gelenkanordnung (7, 8), wobei die Gelenkanord-
nung aus einer an dem Basisprofil (1) oder dem Abdeck-
profil (3) angeordneten Gelenkpfanne (7) und einem an
dem unteren oder dem oberen Rand der schwenkbaren
Steganordnung (2) ausgebildeten Gelenkkörper (8) be-
steht.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Fußbodenprofilan-
ordnung, insbesondere zur Überbrückung einer Fuge
zwischen aneinander angrenzenden Fußbodenbelägen,
gemäß Anspruch 1 und 2.
[0002] Aus DE 199 51 516 A1 ist eine Fugenüberbrük-
kungsanordnung für einen Fußboden bekannt, die bei-
spielsweise die Überbrückung einer Fuge in einem Par-
kettfußboden mit unterschiedlicher Höhenlage der ge-
genüberliegenden Fugenränder ermöglicht. Diese be-
kannte Fugenüberbrückungsanordnung besteht aus ei-
nem im wesentlichen L-förmigen Basisprofil, das auf dem
Fußboden festgeschraubt wird und zwei nach oben in
die Fuge hineinragende Schenkel aufweist. Über der zu
überbrückenden Fuge ist hierbei ein Abdeckprofil mit
zwei seitlich abstehenden Abdeckflügeln angeordnet,
wobei die Abdeckflügel im montierten Zustand auf den
aneinander angrenzenden Fußbodenbelägen aufliegen
und sich einer unterschiedlichen Höhenlage der Fußbo-
denbeläge elastisch anpassen können. Zwischen dem
Abdeckprofil und dem Basisprofil ist bei der bekannten
Fugenüberbrückungsanordnung eine Steganordnung
vorgesehen ist, die eine seitliche Führung des Abdeck-
profils relativ zu dem Basisprofil bewirkt. Hierzu weist die
Steganordnung an ihrer Unterseite zwei in Längsrichtung
verlaufende Stege auf, welche die beiden Schenkel des
Basisprofils seitlich umgreifen. An der Oberseite weist
die Steganordnung ebenfalls zwei Stege auf, die von
zwei an der Unterseite des Abdeckprofils angeordneten
Stegen umgriffen werden, so dass eine Seitenführung
des Abdeckprofils relativ zu dem Basisprofil gewährlei-
stet ist, wobei trotzdem eine Höhenverstellbarkeit des
Abdeckprofils relativ zu dem Basisprofil möglich ist. Die
Befestigung des Abdeckprofils an dem Basisprofil kann
hierbei durch eine Treibschraube oder durch Rastverbin-
dungen erfolgen.
[0003] Bei dieser bekannten dreiteiligen Fugenüber-
brückungsanordnung ist es erforderlich, einen oder bei-
de Abdeckflügel des Abdeckprofils zu verbiegen, wenn
eine Anpassung an eine unterschiedliche Höhenlage der
beidseitigen Fußbodenbeläge erfolgt. Daher sind die
überbrückbaren Höhendifferenzen zwischen den be-
nachbarten Fußbodenbelägen relativ beschränkt.
[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Fugenüberbrückungsanordnung der im Oberbegriff ge-
nannten Gattung so zu verbessern, dass auch größere
Höhendifferenzen zwischen angrenzenden Fußboden-
belägen überbrückt werden können.
[0005] Die Erfindung wird durch die Merkmale des An-
spruchs 1 und in einer alternativen Ausführungsform
durch die Merkmale des Anspruchs 2 gelöst.
[0006] Die Erfindung umfasst die allgemeine techni-
sche Lehre, eine Fußbodenprofilanordnung derart mit ei-
ner Gelenkanordnung zu versehen, das sich das Ab-
deckprofil bei einer Überbrückung einer Fuge zwischen
stark unterschiedlich dicken Fußbodenbelägen in Rich-
tung des dünneren Fußbodenbelags neigen kann, ohne

die Abdeckflügel des Abdeckprofils besonders stark zu
verbiegen.
[0007] Die Gelenkanordnung kann hierbei wahlweise
zwischen dem Abdeckprofil und einer Steganordnung
und/oder zwischen der Steganordnung und dem Basis-
profil vorgesehen sein. Vorzugsweise ist die Verbindung
zwischen dem Abdeckprofil und der Steganordnung starr
und die Verbindung zwischen der Steganordnung und
dem Basisprofil gelenkig, so dass eine definierte
Schwenkachse gegeben ist.
[0008] Vorzugsweise besteht die Gelenkanordnung
aus einer an dem Basisprofil oder dem Abdeckprofil an-
geordneten Gelenkpfanne und einem an der Steganord-
nung angeordneten Gelenkkörper. Es ist jedoch auch
möglich, dass die Gelenkanordnung aus einer an der
Steganordnung angeordneten Gelenkpfanne und einem
an dem Abdeckprofil oder dem Basisprofil angeordneten
Gelenkkörper besteht.
[0009] Der Gelenkkörper kann beispielsweise teilwei-
se zylindrisch ausgebildet sein und in eine entsprechend
formangepasste, teilweise hohlzylindrische Gelenkpfan-
ne eingreifen. Es ist jedoch auch möglich, dass der Ge-
lenkkörper teilweise kugelförmig ist und in eine teilweise
hohlkugelförmige oder teilweise hohlzylindrische Ge-
lenkpfanne eingreift. Entscheidend ist lediglich, dass der
Gelenkkörper hinsichtlich seiner Form und Größe so an
die Gelenkpfanne angepasst ist, dass eine schwenkbare
Gelenkverbindung entsteht.
[0010] In der bevorzugten Ausführungsform ist die Ge-
lenkpfanne zwischen zwei Schenkeln des Basisprofils
ausgebildet, die nach oben in die Fuge hineinragen. Die
Verbindung zwischen der Gelenkpfanne und dem Ge-
lenkkörper kann schnappbar und/oder lösbar ausgebil-
det sein, so dass der Gelenkkörper bei der Montage ein-
fach in die Gelenkpfanne eingepresst oder seitlich ein-
geschoben werden kann. Dies bietet den Vorteil, dass
das Basisprofil alleine montiert werden kann, wohinge-
gen die Anbringung der Steganordnung erst anschlie-
ßend erfolgt, wodurch die Montage wesentlich erleichtert
wird.
[0011] Es kann vorteilhaft sein, dass an dem Gelenk-
körper zumindest eine Standfläche und an der Gelenk-
pfanne zumindest eine Gegenfläche ausgebildet ist.
Hierdurch kann eine leichte Montage erfolgen, da der
Gelenkkörper stabil in der Gelenkpfanne gehalten ist, an-
dererseits ist jedoch leicht ein Verschwenken möglich,
wenn das Abdeckprofil sich den unterschiedlichen Hö-
henlagen der seitlichen Fugenränder anpasst.
[0012] Vorteilhaft kann es sein, dass Anschlagflächen
oder Anschlagkanten an den Längskanten der Schenkel
und Gegenflächen an einer zugeordneten Außenfläche
der Steganordnung ausgebildet sind. Hierdurch wird ein
ungewolltes Herausdrehen des Gelenkkörpers aus der
Gelenkpfanne verhindert.
[0013] In der bevorzugten Ausführungsform der Erfin-
dung ist darüber hinaus eine höhenverstellbare seitliche
Führung des Abdeckprofils relativ zu der Steganordnung
vorgesehen. Hierzu weist das Abdeckprofil an seiner Un-
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terseite zwei in die Fuge hineinragende Stege auf, die
zwei an der Oberseite der Steganordnung angeordnete
und nach oben ragende Stege seitlich umgreifen, wobei
der Innenabstand der beiden Stege des Abdeckprofils
vorzugsweise gleich dem Außenabstand der Stege der
Steganordnung ist, so dass das Abdeckprofil relativ zu
der Steganordnung gleitfähig und höhenverstellbar ge-
führt wird. Die Befestigung des Abdeckprofils an der
Steganordnung kann hierbei beispielsweise durch eine
Treibschraube erfolgen, die durch eine Bohrung in dem
Abdeckprofil zwischen den beiden Stegen des Abdeck-
profils hindurchgeführt wird und in einen Gewindetreib-
kanal eingreift, der zwischen den beiden Stegen der
Steganordnung ausgebildet ist.
[0014] Alternativ hierzu kann die Befestigung des Ab-
deckprofils an der Steganordnung auch durch Rastmittel
erfolgen, die an den Außenseiten der Stege der Stegan-
ordnung und an den Innenseiten der Stege des Abdeck-
profils angeordnet sind und jeweils paarweise ineinander
greifen.
[0015] Besonders vorteilhaft ist es, wenn an der Un-
terseite des Abdeckprofils zwischen den beiden Stegen
des Abdeckprofils und oberhalb der Stege der Stegan-
ordnung eine in Längsrichtung verlaufende Vertiefung
oder mindestens ein Durchbruch angeordnet ist, in die
die beiden Stege der Steganordnung im montierten Zu-
stand eingreifen können, um die Höhenverstellbarkeit
nach unten hin zu erweitern.
[0016] Es wurde bereits vorstehend ausgeführt, dass
das Basisprofil vorzugsweise zwei nach oben in die Fuge
hineinragende Schenkel aufweist, zwischen denen eine
Gelenkpfanne ausgebildet ist. Es ist hierbei besonders
vorteilhaft, wenn die beiden Stege des Abdeckprofils die
beiden Stege der Steganordnung seitlich umgreifen, wo-
bei die Breite der Gelenkpfanne bzw. der Außenabstand
der Schenkel des Basisprofils kleiner oder gleich dem
Innenabstand der beiden Stege des Abdeckprofils ist,
damit das Abdeckprofil bei Bedarf möglichst weit nach
unten geschoben werden kann.
[0017] Bei einer L-förmigen Ausgestaltung des Basis-
profils ist es vorteilhaft, wenn die beiden nach unten ra-
genden Stege des Abdeckprofils eine unterschiedliche
Länge aufweisen, da der über dem waagerechten
Schenkel des Basisprofils liegende Steg des Abdeckpro-
fils sonst die Höhenverstellbarkeit nach unten hin alleine
und vorzeitig begrenzt. Der Längenunterschied der bei-
den Stege des Abdeckprofils ist deshalb vorzugsweise
gleich der Dicke des waagrechten Schenkels des Basis-
profils.
[0018] Der seitliche Schwenkbereich des Abdeckpro-
fils gegenüber dem Basisprofil liegt vorzugsweise im Be-
reich von +/- 20°, bezogen auf einen Vollkreis mit 360°,
jedoch sind auch größere oder kleinere Schwenkwinkel
möglich.
[0019] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung besteht
darin, zwei Gelenkkanäle nebeneinanderliegend auf un-
terschiedlichem Höhenniveau anzuordnen, wobei einer
der Kanäle auf einem Sockel ausgebildet ist. Es kann

günstig sein, den höher gelegenen Gelenkkanal an den
Rand des Basisprofils anzuordnen, andere Ausführungs-
formen können jedoch auch vorsehen, den tiefer gele-
genen Gelenkkanal an der Außenseite des Basisprofils
auszubilden und den höher gelegenen an der Innenseite
mehr zur Mitte hin anzuordnen.
[0020] Ferner ist zu erwähnen, dass die Erfindung
nicht auf den vorstehend beschriebenen Einsatz bei ei-
nem Fugenüberbrückungsprofil beschränkt ist. Vielmehr
ist die Erfindung auch im Rahmen eines Treppenkanten-
profils oder eines Eckkantenprofils einsetzbar.
[0021] Andere vorteilhafte Weiterbildungen der Erfin-
dung sind in den Unteransprüchen gekennzeichnet oder
werden nachstehend zusammen mit der Beschreibung
des bevorzugten Ausführungsbeispiels der Erfindung
anhand der Figuren näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1a - 1c ein dreiteiliges schwenkbares Fugen-
überbrückungsprofil,

Fig. 2a - 2b ein alternatives Ausführungsbeispiel
eines dreiteiligen, schwenkbaren Fu-
genüberbrückungsprofils,

Fig. 3a - 3c ein dreiteiliges schwenkbares Eck-
kantenprofil,

Fig. 4a, 4b eine nächste Ausführungsvariante
der Kombination Basisprofil - Steg-an-
ordnung,

Fig. 5 eine Ansicht auf das Querschnittspro-
fil einer Ausführungsform der Stegan-
ordnung,

Fig. 6 eine Ansicht auf den Querschnitt ei-
nes Basisprofils mit Gelenkpfanne,
und

Fig. 7a - 7c eine Ansicht der zusammengebauten
Elemente aus Fig. 5 und Fig. 6 im
Querschnitt in verschiedenen
Schwenkpositionen.

Fig. 8a - 8c ein dreiteiliges Fugenüberbrückungs-
profil gemäß Ausführungsform nach
den Fig. 1a - 1c mit verlängerten Ste-
gen des Abdeckprofils und Ausneh-
mungen im Basisprofil,

Fig. 9 ein nächstes Ausführungsbeispiel der
Erfindung mit einem Einzelsteg am
Abdeckprofil,

Fig. 10a - 10b ein weiteres Ausführungsbeispiel mit
einem an der Steganordnung ausge-
bildeten Einzelsteg mit kurzen Verlän-
gerungen,
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Fig. 11a - 11 b ein weiteres Ausführungsbeispiel mit
einem an der Steganordnung ausge-
bildeten Einzelsteg mit vergrößerten
Verlängerungen,

Fig. 12a - 12b ein weiteres Ausführungsbeispiel mit
an der Steganordnung ausgebildetem
Einzelsteg,

Fig. 13 ein weiteres Ausführungsbeispiel mit
Abdeckprofil ohne Steg,

Fig. 14a - 14c ein nächstes Ausführungsbeispiel mit
mehr als einer Gelenkebene.

[0022] Die in den Figuren 1a bis 1c in verschiedenen
Montagezuständen dargestellte Fugenüberbrückungs-
anordnung ist dreiteilig ausgebildet und besteht im we-
sentlichen aus einem Basisprofil 1, einer Steganordnung
2 und einem Abdeckprofil 3.
[0023] Das Basisprofil 1 ist im wesentlichen L-förmig
ausgestaltet und weist einen waagrechten Schenkel 4
auf, der durch eine nicht dargestellte Schraube auf dem
Fußboden festgeschraubt wird. Weiterhin weist das Ba-
sisprofil 1 zwei nach oben in die Fuge hineinragende
Schenkel 5, 6 auf, zwischen denen eine teilweise hohl-
zylindrische Gelenkpfanne 7 ausgebildet ist, in die ein
an der Unterseite der Steganordnung 2 angeformter, teil-
weise zylindrischer Gelenkkörper 8 eingreift, so dass die
Steganordnung 2 relativ zu dem Basisprofil 1 ge-
schwenkt werden kann.
[0024] Weiterhin weist die Steganordnung 2 an seiner
Oberseite zwei nach oben ragende parallele Schenkel
9, 10 auf, zwischen denen ein Gewindetreibkanal 11 zur
Aufnahme einer nicht dargestellten Treibschraube aus-
gebildet ist, die durch eine nicht dargestellte Bohrung in
dem Abdeckprofil 3 durchgeführt wird, um das Abdeck-
profil 3 mit der Steganordnung 2 zu verschrauben.
[0025] Das Abdeckprofil 3 weist in herkömmlicher Wei-
se zwei Abdeckflügel 12, 13 auf, die im montierten Zu-
stand auf den angrenzenden Fußbodenbelägen auflie-
gen und zum Ausgleich von Höhenunterschieden der be-
nachbarten Fußbodenbeläge leicht biegbar sind. An ihrer
Oberseite tragen die beiden Abdeckflügel 12, 13 jeweils
eine Riffelung, um ein Ausrutschen auf dem Abdeckprofil
3 zu verhindern.
[0026] An der Unterseite des Abdeckprofils 3 sind zwei
Stege 14, 15 angeordnet, welche die Schenkel 9, 10 der
Steganordnung 2 im montierten Zustand seitlich umgrei-
fen und dadurch ein Schwenken des Abdeckprofils 3 re-
lativ zu der Steganordnung 2 verhindern. Der Innenab-
stand der beiden Stege 14, 15 des Abdeckprofils 3 ist
deshalb ungefähr gleich dem Außenabstand der beiden
Schenkel 9, 10 der Steganordnung, so dass das Abdeck-
profil 3 relativ zu der Steganordnung 2 höhenverstellbar
seitlich geführt wird.
[0027] An der Unterseite des Abdeckprofils 3 ist hierbei
zwischen den beiden Stegen 14, 15 und oberhalb der

Schenkel 9, 10 der Steganordnung 2 eine rinnenförmige
Vertiefung 16 angeordnet, welche die Höhenverstellbar-
keit der Anordnung nach unten hin erweitert.
[0028] Ferner weisen die beiden Stege 14, 15 des Ab-
deckprofils 3 eine unterschiedliche Länge auf.
[0029] So ist der Steg 14 des Abdeckprofils 3 um die
Dicke des waagerechten Schenkels 4 des Basisprofils 1
gekürzt, um ein vorzeitiges Aufsetzen des Stegs 14 auf
dem waagrechten Schenkel 4 des Basisprofils 1 zu ver-
hindem.
[0030] Der Außenabstand der beiden Schenkel 5, 6
des Basisprofils 1 kann bei einer bevorzugten Ausfüh-
rungsform ungefähr gleich dem Außenabstand der bei-
den Schenkel 9, 10 der Steganordnung sein, so dass
das Abdeckprofil 3 unter Verzicht auf die Schwenkfähig-
keit so weit nach unten gedrückt werden kann, dass der
Steg 14 des Abdeckprofils 3 auf dem waagrechten
Schenkel 4 des Basisprofils 1 aufliegt, während der Steg
15 des Abdeckprofils 3 direkt auf dem Fußboden aufliegt.
[0031] Die in den Figuren 2a bis 2c dargestellte Fu-
genüberbrückungsanordnung stimmt weitgehend mit
der vorstehend beschriebenen und in den Figuren 1a bis
1c dargestellten Fugenüberbrückungsanordnung über-
ein, so dass im folgenden dieselben Bezugszeichen ver-
wendet werden und weitgehend auf die vorstehende Be-
schreibung verwiesen wird.
[0032] Die Besonderheit der in den Figuren 2a bis 2c
dargestellten Fugenüberbrückungsanordnung besteht
im wesentlichen darin, dass der Abdeckflügel 13 des Ab-
deckprofils 3 bereits nach unten vorgeneigt ist. Diese Fu-
genüberbrückungsanordnung ist deshalb besonders zur
Überbrückung von Fugen geeignet, bei denen auf der
rechten Seite ein dünnerer Fußbodenbelag zum Einsatz
kommt.
[0033] Auch die in den Figuren 3a bis 3c dargestellte
Eckkantenprofilanordnung stimmt weitgehend mit der
vorstehend beschriebenen und in den Figuren 1a bis 1c
dargestellten Fugenüberbrückungsanordnung überein,
so dass im folgenden dieselben Bezugszeichen verwen-
det werden und auf die vorangehende Beschreibung ver-
wiesen wird.
[0034] Die Besonderheit der in den Figuren 3a bis 3c
dargestellten Eckkantenprofilanordnung besteht im we-
sentlichen darin, dass das Abdeckprofil 3 nur auf einer
Seite einen Abdeckflügel 12 aufweist, wohingegen auf
der anderen Seite des Abdeckprofils 3 der Steg 15 eine
Begrenzungsfläche bildet, die beispielsweise an einer
senkrechten Innenraumwand anliegen kann.
[0035] In Fig. 4a und 4b ist eine weitere Ausführungs-
form der Erfindung dargestellt. Bei dieser Ausführungs-
form ist, wie vergrößert in Detail I dargestellt, an dem
Gelenkkörper 8 zumindest eine Standfläche 18, 18’ aus-
gebildet. Eine entsprechende Gegenfläche 17, 17’ ist in
der Gelenkpfanne 7 ausgeformt. Durch diese Gestaltung
wird der Steganordnung 2 bei der Montage eine stabile
Position verliehen. Andererseits ist es für die Steganord-
nung 2 ohne weiteres möglich, um den Fixpunkt 20 als
Dreh- oder Gelenkpunkt zu kippen. Hierzu weist der die
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Gelenkpfanne bildende Kanal wie auch der Gelenkkör-
per eine entsprechende Formgestalt auf. In dem darge-
stellten Ausführungsbeispiel ist die Standfläche 17, 17’
im wesentlichen in der Form eines Daches ausgebildet.
Der First des "Daches" liegt im wesentlichen im Zentrum
des im wesentlichen kreisrunden Gelenkkörpers 8. Es
ist jedoch ebenfalls möglich, die Standfläche 17, 17’ und
die entsprechende Gegenfläche 18 als ebene Flächen
auszubilden. Auch liegt es im Ermessen des Fachman-
nes, die Stand- und die Gegenflächen in eine andere
Ebene als eine Ebene durch das Zentrum zu legen.
[0036] In einer Abwandlung kann der Winkel des Da-
ches der Gelenkpfanne 8 gegenüber dem Winkel des
Gelenkkörpers kleiner sein. Hierdurch wird zwar keine
Standfestigkeit erzielt, jedoch erhält man ein gutes Dreh-
vermögen der Steganordnung.
[0037] Bei der dargestellten Ausführungsform sind an
der Steganordnung die unteren Mantelflächen im we-
sentlichen eben gestaltet. Das Ausmaß der Kippbewe-
gung ist durch die Anschlagflächen 21 und 22 an den
jeweiligen nach unten gerichteten bzw. nach oben ge-
richteten Flächen des Basisprofils bzw. der Steganord-
nung begrenzt, wobei die Anschlagflächen zumindest
teilweise durch die unteren ebenen Mantelflächen gebil-
det werden.
[0038] In Fig. 4a ist an der Steganordnung 2 im oberen
Bereich der freien Schenkel 9, 10 ein Kippvorsprung 19
ausgebildet. In Fig. 4b ist schematisch der Spalt S dar-
gestellt, der infolge des Kippvorsprungs 19 bei normaler
Auflage des Abdeckprofils 3 auf der Steganordnung 2
zwischen den jeweils einander gegenüberliegenden
Wandungen des Schenkels 9 bzw. 14 der zugeordneten
Bauteile entsteht. Dieser Kippvorsprung 19 ermöglicht
es dem Abdeckprofil 3, um einen bestimmten Winkel
nach innen zu kippen. Die Kippbewegung erfolgt so lan-
ge, bis der Schenkel 14 des Abdeckprofils 3 nach dem
Durchlaufen des Spalts S im unteren Bereich der Stegan-
ordnung 2 anschlägt. Gleichzeitig kommt die in der Zeich-
nung links oben befindliche Kante 19’ der Steganordnung
2 zum Anschlag an die Innenwand 15’ des Stegs 15 (s.
Detail II). Hierdurch verkanten sich die beiden Bauteile
und verbleiben durch die Fixierung durch die Verschrau-
bung in dieser Stellung.
[0039] In Fig. 5 bis Fig. 7 ist eine Schnittansicht durch
das Basisprofil 1 und die Steganordnung 2 dargestellt.
Zwischen der Steganordnung 2 und dem Basisprofil 3
sind Anschläge ausgebildet, die eine Begrenzung der
Kippbewegung der Steganordnung bewirken. Die An-
schläge werden durch Anschlagflächen 22, 22’ Stegan-
ordnung und Anschlagflächen 21, 21’ gebildet, die an
den freien Endkanten der Schenkel 5, 6 des Basisprofils
angeordnet sind, (Fig. 6). Die Winkellage der Anschlag-
flächen in Bezug auf den Mittelpunkt des Gelenkkörpers
bestimmt dabei das Ausmaß der Schwenkbewegung.
[0040] In den Fig. 7a bis 7c sind schematisch die Win-
kelstellungen dargestellt, die als rechtsseitige (Fig. 7a)
und linksseitige (Fig. 7c) Extremlagen von der Stegan-
ordnung 2 eingenommen werden können. Fig. 7b zeigt

die Steganordnung 2 in normaler aufrechter Stellung. Die
Bemessung der Gelenkpfanne und des Gelenkkörpers
kann so gestaltet sein, dass eine leichte Klemmpassung
erzielt wird, so dass die Steganordnung 2 ein vorbe-
stimmtes Beharrungsvermögen hinsichtlich der einge-
stellten Position aufweist und auf diese Weise einfach
die Montage des Abdeckprofils 3 durchgeführt werden
kann, ohne zu befürchten, dass die Steganordnung 2
abklappt, bevor eine Schraube eingesetzt werden kann.
[0041] In den Fig. 8a bis 8c ist ein nächstes Ausfüh-
rungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Fußbodenprofi-
lanordnung dargestellt. Bei dieser Ausführungsform sind
an den Stegen 14, 15 des Abdeckprofils Verlängerungen
24 ausgebildet, die vorzugsweise im regelmäßigen Ab-
stand entlang der Unterkante eines oder beider Stege
14, 15 ausgeformt sind.
[0042] An entsprechenden Stellen am Basisprofil 4
sind Ausnehmungen 25 vorgesehen, in die die Verlän-
gerungen 24 eintreten können. Fig. 8a zeigt eine Mon-
tagesituation, bei der das Abdeckprofil 3 auf die Stegan-
ordnung 2 aufgesetzt wird. Die Steganordnung 2 ragt
dabei im wesentlichen senkrecht nach oben.
[0043] Fig. 8b zeigt das Abdeckprofil im aufgesetzten
Zustand in Schrägstellung und in tiefster Position. Die
Verlängerung 24 ist dabei in die Ausnehmung 25 einge-
setzt. Man erkennt, dass die Ausnehmung 25 hinrei-
chend breit ausgeformt ist, um die Verlängerung auch
im geneigten Zustand aufzunehmen.
[0044] Fig. 8c zeigt das Fußbodenprofil in der entge-
gengesetzt geneigten Position. Man erkennt, dass der
rechtsseitige Steg, der bei dieser Darstellung ebenfalls
mit einer Verlängerung 24 versehen ist, in die entspre-
chende Ausnehmung 25 eintreten kann, wenn das Ab-
deckprofil noch weiter nach rechts geneigt würde, so lan-
ge, bis die Steganordnung 2 mit seiner Anschlagfläche
21 an der Gegenfläche 22 auf dem Schenkel 6 des Ba-
sisprofils anschlägt.
[0045] Fig. 9 zeigt ein nächstes Ausführungsbeispiel,
bei dem an dem Abdeckprofil 3 ein Einzelsteg 26 ange-
ordnet ist. Der Einzelsteg 26 ist im Bereich der Schrau-
benbohrungen unterbrochen, so dass sich ein Schrau-
benkanal 27 ausbildet. Der Schraubenkanal 27 ist so be-
messen, daß eine Treibschraube mit Spiel hindurchge-
führt werden kann. Der Einzelsteg 26 kann gleitend ge-
führt in den Gewindetreibkanal 11 eingesetzt werden.
[0046] Fig. 10 zeigt eine Weiterbildung der Ausfüh-
rungsform gemäß Fig. 9. Bei dieser Ausführungsform
sind Verlängerungen 24 an der Unterkante des Einzel-
steges 26 ausgebildet. Diese Verlängerungen 24 ermög-
lichen eine größere Einsatzhöhe, d.h. der maximale Ab-
stand zwischen Basisprofil 1 und Abdeckprofil 3 kann
vergrößert werden. Die Verlängerungen 24 können in
gleichmäßigen vorbestimmten Abständen entlang des
Einzelstegs 26 ausgebildet sein, wobei eine bevorzugte
Ausführungsform darin bestehen kann, dass die Verlän-
gerung 24 den Schraubenkanal 27 nach unten über-
brückt. Hierdurch wird eine besondere Stabilität des Ab-
deckprofils 3 erreicht.
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[0047] Die Steganordnung weist an seiner Unterkante
Ausnehmungen 25’ auf, die es gestatten, dass die Ver-
längerung 24 durch die Steganordnung 2 hindurch und
unten aus der Steganordnung 2 austreten kann. Das Ba-
sisprofil 1 ist unter der Steganordnung 2 mit Ausnehmun-
gen 25 versehen, die hinsichtlich der Breite hinreichend
bemessen sind, den Vorsprung 24 aufzunehmen. Die
Länge der Ausnehmung 25 in dem Basisprofil 1 erstreckt
sich über eine vorbestimmte Länge LB. Die Länge LB
setzt sich zusammen aus der Länge LV des Vorsprungs
24 in Längsrichtung sowie dem Maß der Längserstrek-
kung LG des Gelenkkörpers 8 an der Steganordnung 2.
Das Maß LB ist somit auch das Maß für den Abstand der
Vorsprünge 24 an dem Einzelsteg 26 entlang des Ab-
deckprofils 3. Durch eine derartige Anordnung ist es
möglich, den Steg 26 mit den Vorsprüngen 24 in den
Treibkanal 11 hineinzustecken und diese vormontierte
Baueinheit so auf das Basisprofil 1 aufzusetzen, dass
der Vorsprung 4 und der neben dem Vorsprung 24 be-
findliche Gelenkkörperbereich mit dem Maß LG in die
Ausnehmung 25 hineinpaßt. Anschließend kann das Ab-
deckprofil nach rechts verschoben werden, so dass der
Gelenkkörper 8 von der Seite her in die Gelenkpfanne 7
hineingleitet. Die Tiefe des Vorsprungs 24 kann so ge-
wählt sein, dass sie durch die Ausnehmung 25 hindurch-
tritt, bis die Unterkante 24’ des Vorsprungs 24 mit der
Unterkante 25’ der Ausnehmung 25 im Basisprofil 1 bün-
dig ist. Die seitliche Verschiebung ist dann auf das Maß
LG begrenzt, da der Vorsprung 24 an der Stirnkante 7’
unterhalb der Gelenkpfanne 7 zum Anschlag kommt.
[0048] Fig. 10a zeigt die Bauteile Basisprofil 1, Stegan-
ordnung 2 und Abdeckprofil 3 in Explosionsgarstellung
in einer Position, in welcher die einzelnen Bauelemente
ineinandergesetzt werden können, um dann nach dem
Einsetzen in Richtung des Pfeils A abgeschoben zu wer-
den. Fig. 10b ist eine schematische Darstellung eines
Querschnitts des zusammengebauten Profils. Man er-
kennt, dass der Steg 26 bündig mit der Unterkante des
Basisprofils abschließt. Bei dieser Ausführungsform ist
es nicht erforderlich, dass die Dicke des Stegs 26 und
die lichte Weite des oberen Eintritts der Gelenkpfanne 7
ein vorbestimmtes Verhältnis aufweisen müssen. Dem-
gegenüber ist das in Fig. 11 dargestellte Ausführungs-
beispiel, bei dem es sich um eine Abwandlung der in Fig.
10 dargestellten Ausführungsform handelt, so gestaltet,
dass der Steg 26 in die nach oben offene Gelenkpfanne
7 mit seiner Verlängerung 24 eintreten kann und nach
Belieben nach links oder rechts verschoben werden
kann. Die Ausnehmung 25’ in der Steganordnung 2, d.h.
die Stelle, an der der Gelenkkörper 8 entfernt worden ist
und somit ein freier Durchtritt des Vorsprungs 24 ermög-
licht ist, beträgt lediglich die Länge LV. Steganordnung
sind dementsprechend Abschnitte mit der Länge LG vor-
handen, in denen der Gelenkkörper 8 ausgebildet ist. An
dem Basisprofil sind Freischnitt oder Ausnehmungen 25
an den Gelenkpfannenbereich 7 ausgebildet, in die die
Abschnitte LG der Steganordnung 2 eingesetzt werden
können. Da die Dicke des Stegs 26 und somit auch die

Dicke des Vorsprungs 24 kleiner ist als das lichte Maß
der Öffnung D der Gelenkpfanne 7, tritt der Vorsprung
24 in die Gelenkpfanne ein. Wenn die Steganordnung in
der beschriebenen Weise aufgesetzt ist, kann es nach
Belieben nach links oder rechts verschoben werden.
[0049] In Fig. 12 ist eine nächste Ausführungsform ei-
ner Fußbodenprofilanordnung dargestellt, bei welcher
das Mittelteil aus einem Einzelsteg 26’ besteht, an des-
sen unterer Kante der Gelenkkörper 8 ausgebildet ist.
Der Steg 26’ weist in regelmäßigen Abständen Gewin-
debohrungen oder Gewindekanäle 11’ auf, in die nicht
dargestellte Befestigungsschrauben eingeschraubt wer-
den können. Das Abdeckprofil 3 entspricht im wesentli-
chen in seiner Konstruktion dem Abdeckprofil gemäß
Ausführungsbeispiel Fig. 1, jedoch ist der Abstand zwi-
schen den Stegen 14 und 15 an die Dicke des Einzel-
stegs 26 angepaßt. Die Gewindebohrung bzw. der Ge-
windekanal 11’ reicht ein vorbestimmtes Maß in den Steg
hinein.
[0050] Bei dieser Ausführungsform können ebenfalls
Verlängerungen 24 an den Schenkeln 14 und 15 ausge-
bildet sein. Diese ragen in entsprechenden Ausnehmun-
gen 25, an denen der Bereich der Gelenkpfanne entfernt
worden ist, hinein.
[0051] Zum einfachen Einsetzen des Mittelteils 2 ist
der Gelenkkörper 8 unter dem Steg 26 in vorbestimmten
Bereichen durch Ausnehmungen 25’ entfernt, so dass
Gelenkkörperbereiche 8’ stehenbleiben. Diese Gelenk-
körperbereiche 8’ können bei den Ausnehmungen 25 auf
das Basisprofil aufgesetzt und in den Gelenkpfannenbe-
reich 7’ seitlich eingeschoben werden. Bei dieser Aus-
führungsform kann das Abdeckprofil nach dem Einset-
zen der Steganordnung 2 in das Basisprofil 1 nicht ge-
meinsam mit der Steganordnung 2 seitlich verschoben
werden, wenn es mit den Verlängerungen 24 ausgestat-
tet ist. Um eine einfache Verlegung zu ermöglichen, kann
vorgesehen sein, in dem Einzelsteg eine mehrfache An-
zahl von Bohrungen oder Treibkanälen 11’ anzubringen,
die in einem vorbestimmten Maßverhältnis zu den Ver-
längerungen 24 stehen.
[0052] Fig. 13 zeigt eine besonders einfache Ausfüh-
rung einer Fußbodenprofilanordnung. Hierbei wurde auf
die Stege 14 und 15 verzichtet. Es werden lediglich Treib-
schrauben 11" in dem Treibkanal 11 der Steganordnung
2 eingeschraubt. Um eine gewünschte Festigkeit zu er-
zielen, wird bei dieser Ausführungsform der Fußboden-
profilanordnung eine höhere Anzahl von Treibschrauben
pro Längeneinheit verwendet, als es bei den vorange-
hend beschriebenen Ausführungsbeispielen notwendig
ist.
[0053] In den Fig. 14a - 14c ist ein nächstes Ausfüh-
rungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Fußbodenprofi-
lanordnung dargestellt. Bei dieser Ausführungsform
weist das Basisprofil zwei Gelenkpfannenkanäle 29 und
30 auf unterschiedlichem Höhenniveau nebeneinander
angeordnet auf. In Fig. 14a befindet sich die Steganord-
nung 2 in dem oberen Gelenkpfannenkanal 30, der auf
einem Sockel 28 ausgebildet ist. Der Sockel 28 kann aus
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Gründen der Materialersparnis nach Art eines Brücken-
bogens ausgebildet sein, wodurch sich Materialersparnis
im Bereich 28’ ergibt. Fig. 14b zeigt die Anordnung, bei
der die Steganordnung 2 in dem unteren Gelenkpfan-
nenkanal 29 angeordnet ist. Es versteht sich, dass auch
bei dieser Ausführungsform Verlängerungen 24 an den
Stegen 14 und 15 ausgebildet sein können, die in ent-
sprechender Weise in Ausnehmungen 25, die in dem
Basisprofil 1 ausgearbeitet sind, eintreten können. Es
versteht sich ebenfalls, dass bei diesem Ausführungs-
beispiel das Basisprofil und die Steganordnung so ge-
staltet sein können, dass sie durch einfaches Aufsetzen
und seitliches Verschieben zusammengebaut werden
können. Auch bei diesem Ausführungsbeispiel kann ein
Kippvorsprung 19 vorgesehen sein, der einen Kippwinkel
zwischen dem Abdeckprofil 3 und der Steganordnung 2
ermöglicht.
[0054] Die Erfindung ist nicht auf die vorstehend offen-
barten bevorzugten Ausführungsbeispiele beschränkt.
Vielmehr ist eine Vielzahl von Varianten, Abwandlungen
und Kombinationen einzelner in unterschiedlichen Aus-
führungsformen beschriebener Details denkbar, die
ebenfalls von dem Erfindungsgedanken Gebrauch ma-
chen und deshalb in den Schutzbereich fallen.

Patentansprüche

1. Fußbodenprofilanordnung, insbesondere zur Über-
brückung einer Fuge zwischen aneinander angren-
zenden Fußbodenbelägen, mit

- einem Basisprofil (1),
- einem Abdeckprofil (3) mit mindestens einem
seitlich abstehenden Abdeckflügel (12, 13), so-
wie
- einer Steganordnung (2) als Verbindung zwi-
schen dem Basisprofil (1) und dem Abdeckprofil
(3),
- und mit einer Gelenkanordnung (7, 8),
- wobei die Gelenkanordnung aus einer an dem
Basisprofil (1) oder dem Abdeckprofil (3) ange-
ordneten Gelenkpfanne (7) und einem an dem
unteren oder dem oberen Rand der schwenk-
baren Steganordnung (2) ausgebildeten Ge-
lenkkörper (8) besteht, wobei
- zumindest einer der beiden nach unten ragen-
den Stege (14, 15) des Abdeckprofils (3) im Ab-
stand voneinander angeordnete Verlängerun-
gen (24) aufweist, denen in dem Basisprofil (1)
ausgebildete Ausnehmungen (25) zugeordnet
sind.

2. Fußbodenprofilanordnung, insbesondere zur Über-
brückung einer Fuge zwischen aneinander angren-
zenden Fußbodenbelägen, mit

- einem Basisprofil (1),

- einem Abdeckprofil (3) mit mindestens einem
seitlich abstehenden Abdeckflügel (12, 13), so-
wie
- einer Steganordnung (2) als Verbindung zwi-
schen dem Basisprofil (1) und dem Abdeckprofil
(3),
- und mit einer Gelenkanordnung (7, 8),
- wobei die Gelenkanordnung aus einer an dem
Basisprofil (1) oder dem Abdeckprofil (3) ange-
ordneten Gelenkpfanne (7) und einem an dem
unteren oder dem oberen Rand der schwenk-
baren Steganordnung (2) ausgebildeten Ge-
lenkkörper (8) besteht, wobei
- an zumindest einer der einander zugeordneten
Seitenwände der Steganordnung (2) einerseits
und den Stegen (14, 15) des Abdeckprofils (3)
andererseits ein Kippvorsprung (19) ausgebil-
det ist.

3. Fußbodenprofilanordnung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass der Gelenkkörper
(8) zumindest teilweise zylindrisch und die Gelenk-
pfanne (7) zumindest teilweise hohlzylindrisch ist
oder, dass der Gelenkkörper (8) zumindest teilweise
kugelförmig und die Gelenkpfanne (7) zumindest
teilweise hohlkugelförmig oder teilweise hohlzylin-
drisch ist.

4. Fußbodenprofilanordnung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das
Basisprofil (1) zwei nach oben abstehende Schenkel
(5, 6) aufweist, zwischen denen die Gelenkpfanne
(7) ausgebildet ist.

5. Fußbodenprofilanordnung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass An-
schlagflächen (21, 21’) jeweils seitlich der Schenkel
(5, 6) und Gegenflächen (22, 22’) an der Steganord-
nung (2) ausgebildet sind oder, dass die Anschlag-
flächen (21, 21’) jeweils an den Längskanten der
Schenkel (5, 6) und Gegenflächen (22, 22 ’) an einer
zugeordneten Außenfläche der Steganordnung (2)
ausgebildet sind.

6. Fußbodenprofilanordnung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die
Steganordnung (2) zwei parallel verlaufende, zwi-
schen sich einen Treibkanal (11) bildende Stege (9,
10) und das Abdeckprofil (3) ebenfalls zwei Stege
(14, 15) aufweist, die jeweils die Stege (9, 19) von
außen übergreifen oder, dass die Steganordnung (2)
zwei parallel verlaufende, zwischen sich einen Treib-
kanal (11) bildende Stege (9, 10) und das Abdeck-
profil (3) einen Steg (26) aufweist, der in den Treib-
kanal (11) einsetzbar ist, oder, dass die Steganord-
nung (2) einen Steg (26) und das Abdeckprofil (3)
zwei einen Abstand voneinander aufweisende par-
allele Stege (14, 15) aufweist, die den Steg (26) von
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außen übergreifen.

7. Fußbodenprofilanordnung nach Anspruch einem
der Ansprüche 9 oder 12, dadurch gekennzeich-
net, dass der Treibkanal zwischen den beiden Ste-
ge (9, 10) der Steganordnung (2) zumindest Ab-
schnittsweise als Gewindetreibkanal (11) für eine
Treibschraube ausgebildet ist und in dem Abdeck-
profil (3) zumindest eine Bohrung zur Durchführung
der Treibschraube angeordnet ist.

8. Fußbodenprofilanordnung Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, dass die Stege (14, 15) des Ab-
deckprofils (3) und die Stege (9, 10) der Steganord-
nung (2) in enger Passung aneinander anliegen.

9. Fußbodenprofilanordnung nach Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Stege (14, 15)
des Abdeckprofils (3) und die Stege (9, 10, 26) der
Steganordnung (2) Rastmittel für eine gegenseitige
Verrastung aufweisen.

10. Fußbodenprofilanordnung nach einem der Ansprü-
che 5 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass an der
Unterseite des Abdeckprofils (3) oberhalb der Stege
(9, 10) der Steganordnung (2) eine in Längsrichtung
verlaufende rinnenförmige Vertiefung (16) oder min-
destens ein Durchbruch/Ausnehmung ausgebildet
ist.

11. Fußbodenprofilanordnung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche 6 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die lichte Weite D
der Gelenkpfanne (7) in dem Basisprofil (1) eine
Breite aufweist, größer als der Innenabstand der bei-
den Stege (9, 10) der Steganordnung (2) ist.

12. Fußbodenprofilanordnung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Basisprofil (1) im Wesentlichen L-förmig
ist und einen im wesentlichen waagerechten Schen-
kel (4) und einen im wesentlichen senkrechten
Schenkel (5, 6) aufweist wobei an der Steganord-
nung (2) und an dem Basisprofil (1) im Bereich der
Gelenkanordnung (7,8) abschnittsweise Ausneh-
mungen (25’, 25) ausgebildet sind, deren Abmes-
sungen so gewählt sind, dass ein Abschnitt LG eines
oberen Gelenkelements (8, 7) in die Ausnehmung
(25) zwischen zwei Abschnitten des unteren Gelen-
kelementes (7, 8) einsetzbar ist.

13. Fußbodenprofilanordnung Anspruch 9, dadurch
gekennzeichnet, dass ein Längenunterschied zwi-
schen den beiden Stege (14, 15) des Abdeckprofils
(3) ausgebildet ist, der wesentlichen der Dicke des
waagerechten Schenkels (4) des Basisprofils (1)
entspricht.

14. Fußbodenprofilanordnung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass an
dem Basisprofil (1) zwei Gelenkkanäle (29, 30) für
die Gelenkpfanne auf unterschiedlichem Höhenni-
veau ausgebildet sind.

15. Fußbodenprofilanordnung nach Anspruch 14, da-
durch gekennzeichnet, dass zwischen den beiden
Gelenkkanälen (29, 30) eine Sollbruchnaht ausge-
bildet ist.
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